
Campingplatzordnung
1. Der Zutritt zum Campingplatz ist grunds�tzlich nur nach 

Anmeldung gestattet. Der ankommende Campinggast oder 
Besucher meldet sich daher zuerst in der Rezeption bzw. 
telefonisch an. Unsere Mitarbeiter d�rfen den Ausweis/Reisepass 
eines jeden Gastes oder Besuchers in Augenschein nehmen. Vor 
dem endg�ltigen Verlassen des Platzes meldet sich der Campinggast 
oder Besucher an der Rezeption oder beim Platzwart wieder ab. 
Jugendliche haben bis zum vollendeten 16. Lebensjahr bei der 
Anmeldung eine schriftliche Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten vorzulegen. Sowohl Urlaubsg�ste als auch 
Tagesg�ste sind verpflichtet, ihren Besuch anzumelden, und 
unterliegen einer Besuchergeb�hr. Besucher haben sich ebenso im 
Büro anzumelden und die Besuchsgebühr zu entrichten. Jeder 
Stellplatzinhaber ist f�r seine Besucher verantwortlich. 
Tagesbesucher bitten wir, ihre Fahrzeuge nur auf dem Parkplatz vor 
dem Campinggel�nde abzustellen und das Campinggel�nde bis 
20:00 Uhr wieder zu verlassen. Weisungen des Platzwartes oder 
seines Vertreters sind unbedingt Folge zu leisten. Der Stellplatz und 
evtl. der Stromanschluss werden Ihnen zugeteilt. 
Bei Nichtanreise oder vorzeitiger Abreise hat der Mieter keinen
Ersatzanspruch f�r die nicht in Anspruch genommenen Miettage.

2. Die Benutzung aller Einrichtungen des Campingplatzes geschieht 
auf eigene Gefahr. F�r Sch�den, Unf�lle, Diebstahl und Verluste am 
Eigentum der Platzbesucher kann keine Haftung �bernommen 
werden. Der Vermieter haftet nicht f�r Sch�den, die dem Mieter, 
seinen Angeh�rigen und/oder seinen Besuchern entstehen, sofern 
nicht grobfahrl�ssiges oder vors�tzliches Verhalten des Vermieters 
vorliegt.

3. Gezahlte Kautionen f�r Chipkarten, Schl�ssel oder Adapter werden 
am Tag der Abreise bei Rückgabe erstattet.

4. Auf Sauberkeit legen auch Sie sicher gro�en Wert. Wir bitten Sie 
deshalb, die Sanit�ranlagen, Wege und Pl�tze so zu verlassen wie 
Sie sie vorgefunden haben bzw. wie Sie diese vorfinden m�chten. 
Das Besch�digen von B�umen, Str�uchern, Pflanzungen sowie 
sonstigen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenst�nden ist verboten. 
Der Verursacher von Beschädigungen wird 
Schadenersatzpflichtig!

5. Kinder bis 6 Jahre d�rfen nur in Begleitung Erwachsener in die 
Sanitär- und Toilettenräume. Bitte werfen Sie keine Abf�lle in die 
Toiletten und nutzen Sie die bereitgestellten Abfallbehälter. 

6. In den Waschräumen der Sanit�ranlagen ist Wäschewaschen, 
Wasserentnahme sowie Geschirr spülen untersagt.

7. Jegliche Art von offenem Feuer und auch das Grillen mit 
Holzkohle ist ab Waldbrand-Warnstufe 2 nicht gestattet. Auf dem 
Gel�nde des Zeltplatz sind offene Feuer prinzipiell untersagt. 
Hierf�r sind nur die vorgesehenen Feuerstellen (Grillplatz) zu 
benutzen. Bei Bedarf melden Sie das bitte beim Platzwart an. Alle 
Feuer sind sp�testens 23:00 Uhr zu l�schen. Glut und Feuer sind 
st�ndig zu beaufsichtigen. Der Grillende übernimmt die volle 
Haftung für eintretende Schäden. Der Campingplatzbetreiber 
kann bei erh�hter Waldbrandstufe ein Grill- und Feuerverbot 
aussprechen. Wer den Ausbruch eines Schadenfeuers bemerkt, ist 
verpflichtet, unverz�glich von dem Brand Mitteilung zu machen. 
Geeignete L�schversuche sind zu unternehmen (� 323 c StGB) Der 
Standplatz ist sauber zu halten. Um den Rasen zu schonen, d�rfen 
Plastikfolien, Teppiche oder �hnliches nicht auf dem Boden 
ausgelegt werden. Das Ziehen von Gräben sowie die Nutzung von 
Wasserschl�uchen ist verboten. Einfriedungen und Bepflanzungen 
der Standfl�chen sind nur nach der Genehmigung durch den 
Betreiber gestattet. 

8. Bei der Aufstellung von Zelten oder Vorzelten ist darauf zu achten, 
dass durch Schn�re, Pfl�cke, Heringe oder anderes Zeltzubeh�r 
keine Gef�hrdung anderer Personen entsteht. Das Sprengen bzw. 
W�ssern von Rasenfl�chen ist ohne ausdr�ckliche Genehmigung des 
Betreibers und mittels Trinkwasser untersagt. Wasser ist ein 
kostbares Gut. Bitte gehen Sie sparsam damit um und kl�ren Sie 
auch ihre Kinder diesbez�glich auf.

9. Die Entsorgung von Sperrmüll oder Grobmüll ist grunds�tzlich 
nicht möglich, fremd deponieren ist strengstens untersagt. F�r die 
Entsorgung von widerrechtlich abgelegten M�lles wird eine Geb�hr 
von 75,00 € berechnet. Hausm�ll ist in die Container zu bringen!

10. Hunde d�rfen innerhalb des Gel�ndes nur an der Leine gef�hrt 
werden und nur mit Zustimmung (auf jederzeitigem Widerruf) der 
Platzleitung erlaubt. Der Aufenthalt von Hunden und anderen 
Haustieren im Sanitärgebäude, auf dem Kinder- und Sportbereich 
sowie im Badebereich ist verboten und Hundekot ist vom

Hundehalter bzw. Hundeführer sofort zu entfernen. Verursachte 
Sch�den oder Reinigungskosten tr�gt grunds�tzlich der Hundehalter.

11. Alle Fahrzeuge d�rfen nur im Schritt-Tempo (5 km/h) die 
Platzwege befahren. werden. Auf dem Campingplatz gilt die 
Straßenverkehrsordnung (StVO). Autowaschen, Ölwechsel und 
Reparaturen sind auf dem Campinggel�nde nicht gestattet. Das 
befahren von nicht belegten Stellpl�tzen ist untersagt. Caravans und 
Vorzelte d�rfen nur mit Genehmigung und mit klarem Wasser 
gewaschen werden, wof�r eine Wassergebühr zur entrichten ist, um 
die Allgemeinkosten zu schonen.

12. Das Befahren des Platzes ist nur zum Zwecke des Be- oder 
Entladens gestattet und max 45min zulässig. Das Parken der 
Fahrzeuge an den Stellpl�tzen ist ganzjährig nicht gestattet und hat 
im Falle der Mi�achtung ein Ordnungsgeld in H�he von 35 € bzw. 
bei wiederholtem Versto� ein Platzverweis zur Folge.

13. Jede Ruhestörung auf dem Gel�nde ist zu vermeiden. Ruhezeiten: 
13:00 bis 15:00 Mittagsruhe, 22:00 bis 07:00 Nachtruhe. W�hrend 
dieser Zeit d�rfen insbesondere keine Kraftfahrzeuge auf dem 
Gel�nde des Campingplatzes benutzt werden. Ausgenommen 
hiervon sind Notf�lle oder notwendige Arbeitsverrichtungen des 
Platzhalters. Jede Art der Ruhest�rung ist zu vermeiden. Auch 
au�erhalb der Ruhezeit ist ruhest�render L�rm zu unterlassen. Bei 
der Benutzung von Radios, Fernseher, CD-Player usw. ist darauf zu 
achten, dass die anderen Benutzer des Campingplatzes nicht gest�rt 
werden. Wer gegen die Bestimmungen der Platzruhe in grober 
Weise verst��t, muss mit einem sofortigem Platzverweis rechnen. 
W�hrend der Ruhezeiten bleibt die Schranke geschlossen.

14. Der Kinderspielplatz darf nur f�r Kinder im daf�r vorgesehenen 
Alter benutzt werden. Die Erziehungsberechtigten haben Ihre Kinder 
diesbez�glich zu belehren und auf die Einhaltung zu achten. Die 
Erziehungsberechtigten haften f�r Ihre Kinder. Das Ausheben von 
Sandgruben auf dem Platzgelände ist untersagt.

15. Am Abreisetag muss der Stellplatz bis 12:30 ger�umt werden, 
andernfalls ist eine weitere Tagesgeb�hr anzurechnen. Der Platz ist 
von jedem Campinggast in einem sauberen, ordentlichen Zustand zu 
verlassen. Notwendige Nachr�umungen werden dem Gast in 
Rechnung gestellt.

16. Gasflaschen m�ssen in den daf�r vorgesehenen Beh�ltern 
aufgestellt bzw. gelagert werden. Jeder Nutzer des Campingplatzes 
ist verpflichtet, auf Verlangen eine g�ltige Gaspr�fung seiner 
Anlage nachzuweisen.

17. Der Campingplatz ist Erholungssuchenden vorbehalten. Die 
Ausübung eines Gewerbes von oder vor dem Platz sowie 
Schaustellern auf dem Platz bed�rfen grunds�tzlich einer 
Genehmigung durch den Betreiber oder Platzverwalter. Dar�ber
hinaus sind die Aus�bung bzw. �ffentliche Darstellung parteilicher 
Interessen auf dem Campingplatz grunds�tzlich untersagt.

18. Mobile Toiletten und Abwässer aus Wohnwagen und Wohnmobilen 
m�ssen aufgefangen und in der Entsorgungsstation entleert werden. 
Die Nutzung der Toilettenanlagen für die Entsorgung und 
Reinigung ist untersagt. Es ist strengstens untersagt, Abw�sser
direkt in die Erde zu leiten.

19. In allen Gebäuden ist das Rauchen verboten.
20. Es d�rfen nur Stromanschlüsse verwendet werden, die den 

entsprechend aktuell g�ltigen Richtlinien entsprechen. Entsprechen 
die elektrischen Einrichtungen nicht dieser Vorschrift, behalten wir 
uns vor, die Anlage nicht in Betrieb zu nehmen. Stromz�hler werden 
durch den Platz gestellt und gepr�ft. Eigen installierte Z�hler sind 
nicht statthaft. Anlagen und Z�hler werden in regelm��igen 
Abst�nden vom zust�ndigen Elektromeister gepr�ft.

Die Verwaltung bzw. der Platzwart sind in Ausübung des 
Hausrechtes berechtigt, die Aufnahme von Personen zu 
verweigern oder sie des Platzes zu verweisen, wenn dies zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf dem 
Campingplatz und im Interesse der Campinggäste erforderlich 
erscheint.

Die Campinggeb�hren sind durch Aushang bei der Anmeldung bekannt 
gemacht. 

Diese Campingplatzordnung ist ab dem 01.01.2014 gültig und 
wird mit Unterschrift auf dem Anmeldeformular, lösen 
Tagesticket oder einfaches Betreten in allen Punkten akzeptiert. 
Zuwiderhandlungen können mit einem Ordnungsgeld geahndet 
werden!


